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Inhaltsverzeichnis auf der letzten Seite

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides

Der gegen Mike Domnick, Von-Oven-Str. 11, 
45879 Gelsenkirchen, unter dem Aktenzeichen 32-
32.4.005104752/24 am 05.11.2008 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 

Der Bußgeldbescheid vom 05.11.2008 wird hiermit 
nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) öffent-
lich zugestellt. 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei 
Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz 
LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb von 
zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
bei der Oberbürgermeisterin der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Heinrich-
Melzer-Str. 1, Zimmer 310, eingesehen werden. 

Mülheim an der Ruhr, den 11.12.2008 

 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 

 B a c k m a n n 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides

Der gegen Dagmar Roswitha Naumann, Burgacker 
8, 45475 Mülheim an der Ruhr, unter dem Akten-
zeichen 32-32.4.005105248/4 am 07.11.2008 er-
lassene Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt 
werden, da der derzeitige Aufenthaltsort der 
Empfängerin nicht zu ermitteln und eine Zustellung 
an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtig-
ten nicht möglich ist. 

Der Bußgeldbescheid vom 07.11.2008 wird hiermit 
nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) öffent-
lich zugestellt. 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei 
Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz 
LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb von 
zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

Der Bußgeldbescheid kann von der Betroffenen bei 
der Oberbürgermeisterin der Stadt Mülheim an der 
Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Heinrich-
Melzer-Str. 1, Zimmer 309, eingesehen werden. 

Mülheim an der Ruhr, den 11.12.2008 

 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 

 F r a n k e n h a u s e r 
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Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides

Der gegen Thomas Klonowski, Kölner Str. 277, 
40227 Düsseldorf, unter dem Aktenzeichen 32-
32.4.000460237/22 am 05.12.2008 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 

Der Bußgeldbescheid vom 05.12.2008 wird hiermit 
nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) öffent-
lich zugestellt. 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei 
Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz 
LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb von 
zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
bei der Oberbürgermeisterin der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Heinrich-
Melzer-Str. 1, Zimmer 306, eingesehen werden. 

Mülheim an der Ruhr, den 15.12.2008 

 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 

 M e n k e 

Öffentliche Zustellung eines 
Rückforderungsbescheides gem, § 50 

Sozialgesetzbuch Zehntes Buch (SGB X)

Der an Thorsten Pott, zuletzt wohnhaft gewesen in 
33102 Paderborn, Neuhäuser Str. 39, zuzustellen-
de Rückforderungsbescheid vom 16.12.2008 (Ak-
tenzeichen: 50714/69247/E 9) kann nicht zuge-
stellt werden, da der jetzige Aufenthalt des Emp-
fängers unbekannt ist. 

Der Rückforderungsbescheid gem. § 50 Sozialge-
setzbuch Zehntes Buch (SGB X) wird hiermit nach 
§ 15 Abs. 2 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
zugestellt. 

Er kann beim Sozialamt Mülheim an der Ruhr, 
Schollenstr., Herr Quiskamp (Zimmer 168) einge-
sehen werden. 

 Mülheim an der Ruhr, den 16.12.2008 

 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A.   

 N a l e s 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides

Der gegen Evaristus Yaminjeu Wete, Eppinghofer 
Str. 114, 45468 Mülheim an der Ruhr, unter Ak-
tenzeichen 33-1.02 / MH-WP555 am 15.12.2008 
erlassene Gebührenbescheid kann nicht zugestellt 
werden, weil der Betroffene nach unbekannt ver-
zogen ist. 
Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 
Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbindung 
mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es werden 
damit Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. Der Gebührenbe-
scheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung 
der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind 
(§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG NRW). 
Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 
Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 
erheben.
Der Gebührenbescheid kann von dem Betroffenen 
beim Bürgeramt Mülheim an der Ruhr, Löhstr. 22 - 
26, Zimmer 209, eingesehen werden. 

 Mülheim an der Ruhr, den 17.12.2008 

 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 

 L a u t e r f e l d 
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Öffentliche Zustellung von 
Gewerbesteuerbescheiden

Die Gewerbesteuerbescheide sowie die dazu er-
gangenen Zinsbescheide für die Veranlagungsjahre 
2004, 2005 und 2006, sowie der Gewerbesteuer-
bescheid für das Veranlagungsjahr 2007 und der 
Gewerbesteuervorauszahlungsbescheid für das 
Veranlagungsjahr 2008 mit dem Aktenzeichen 20-
3/2139061000002 und 7801001390607 für die 
Firma prod-Tex fashion Prodution Textil- u. Lizenz-
vertr. GmbH, zuletzt ansässig Dessauer Str. 60, 
45472 Mülheim an der Ruhr, konnten nicht zuge-
stellt werden, da die aktuelle Firmenanschrift der 
Steuerpflichtigen nicht zu ermitteln ist. 

Die Bescheide werden deshalb hierdurch gemäß § 
1 des Landeszustellungsgesetzes in Verbindung mit 
§ 15 des Verwaltungszustellungsgesetzes öffentlich 
zugestellt. Sie können von der Betroffenen im Rat-
haus Mülheim an der Ruhr, Stadtamt 20-3 (Zentra-
les Finanzmanagement, Abteilung Gemeindesteu-
ern), Zimmer 286 b, eingesehen werden. 

 Mülheim an der Ruhr, den 12.12.2008  

 Die Oberbürgermeisterin 
 I.A.    

 R e m m e n 

Öffentliche Zustellung einer Überleitungsanzeige 

Die an Fredrick Linford, geb. 05.03.1982, letzte 
bekannte Adresse Aktienstr. 200, 45473 Mülheim 
an der Ruhr, gerichteten Überleitungsanzeigen 
vom 11.12.2008 können nicht zugestellt werden, 
da der jetzige Aufenthalt des Empfängers unbe-
kannt ist. 

Die Überleitungsanzeigen gem. §132 Abs. 2 BGB i. 
V. m. § 204 ff ZPO werden hiermit nach § 15 Abs. 
2 des Verwaltungszustellungsgesetzes zugestellt. 

Sie können bei der Stadtverwaltung Mülheim an 
der Ruhr – Sozialamt/Bereich Jugend, Unterhalts-
vorschusskasse – an der Schollenstr./Ecke Ruhrstr. 
eingesehen werden. 

 Mülheim an der Ruhr, den 15.12.2008  

 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A.  

 R a f f e l b e r g 

Bekanntmachung des ImmobilienService der Stadt 
Mülheim an der Ruhr

Änderung der Unterschriftsbefugnisse

Zur Regelung des Betriebsablaufs in der eigenbe-
triebsähnlichen Einrichtung „ImmobilienService der 
Stadt Mülheim an der Ruhr“ ergeben sich im Rah-
men der Unterschriftsbefugnisse folgende Ände-
rungen: 

Die Befugnis zum Abschluss von Grundstücks- und 
Mietverträgen sowie zur Erstellung von Kassenan-
weisungen und Erteilung von Aufträgen im Rahmen 
der laufenden Betriebsführung unbegrenzt in Ei-
genverantwortung wird erteilt: 

- Herrn Frank Peter Buchwald. 

Mülheim an der Ruhr, den 05.12.2008 

 Die Oberbürgermeisterin 
 I. V.    

 B o n a n 
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Bekanntmachungsanordnung:

Der vorstehende Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Absatz 1 Satz 2 des Baugesetzbuches in der Fassung der  

Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.12.2006 (BGBl. I 

S. 3316), in Verbindung mit § 52 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas -

sung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom  

09.10.2007 (GV. NRW. S. 380) und § 2 Abs. 4 Nr. 1 der Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO), öf-

fentlich bekanntgemacht. 

Gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 3 der BekanntmVO i.V.m. § 7 Abs. 6 GO wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung  

von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) beim 

Zustandekommen dieser Beschlüsse nach Ablauf eines Jahres nicht mehr geltend gemacht werden kann, es  

sei denn 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) dieser Beschluss ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) die Oberbürgermeisterin hat den Beschluss des Planungsausschusses vorher beanstandet oder 

d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Mülheim an der Ruhr vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

Mülheim an der Ruhr, den 19.12.2008 

Die Oberbürgermeisterin 

Dagmar Mühlenfeld 
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